
16. KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN, GRENZPUNKTE UND 
GRENZEN 

 
16.1.  Flurstücksnummer 

 
16.2.  Grenzstein 

 
16.3.  Flurstücksgrenze 

 
 

 
 
16.4.  Gebäude, Nebengebäude Bestand 

(mit Eintragung Hausnummer) 
 
 
 

 

13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR 
UND LANDSCHAFT   (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)  

 
13.1. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  sowie von Gewässern  
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) 
 
13.1.1.  Baum der Wuchsklasse II, privat 

gem. Festsetzung 0.2.2. 
 

 
15. SONSTIGE PLANZEICHEN 
 
15.3. Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 
 
15.3.1.  Stellplätze 
 
 
15.3.2.  Carports 
 
 
15.13.  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- 

und Grünordnungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB ) 

 

Die Nummerierung erfolgt nach der Planzeichenverordnung 1990. 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§1 bis 11 der BauNVO) 
 
1.4. Sonderbauflächen n. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO 
 
1.4.2.   sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO  
  Fischereigebäude 
 
 
   
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
2.1.  Geschossflächenzahl GFZ = 0,4 
 
2.5.  Grundflächenzahl GRZ = 0,4  
 
2.7. Zahl der Vollgeschosse 
 
2.7.1.  Als Höchstgrenze ein Vollgeschoss. 
 
2.8.  max. Wandhöhe s. 0.1.4. 
 
 
3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 
 
3.1.  offene Bauweise 
 
3.5.  Baugrenze 
 
 
6. VERKEHRSFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
6.1.  Straßenbegrenzungslinie  

 
6.2.  private Verkehrs- und Erschließungsfläche 
 
 
 
10. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN 

HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 
 (§ 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 
 
10.1.  Versickerungsflächen 
 

0.1. BEBAUUNG 
 
0.1.1. BAUWEISE 
 
0.1.1.1. offen nach § 22 Abs. 2 BauNVO 
 
 
0.1.2. GESTALTUNG DES GELÄNDES 
 

Das Gelände darf insgesamt in seinem natürlichen Verlauf auch durch die Errichtung von Bauwerken
nicht wesentlich verändert oder gestört werden, damit das vorhandene Landschaftsrelief erhalten bleibt.

 Zulässig sind Geländeanschüttungen und -abgrabungen bis zu 100 cm. Geländeabstufungen an den
Grundstücksgrenzen, beispielsweise durch Stützmauern, sind unzulässig. 

 
 
0.1.3. GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE 
 
0.1.3.1. Zulässige Dachformen für Garagen und Nebengebäude: 
 Satteldach, Walmdach, Zeltdach, Pultdach, begrünte Flachdächer 
 Dachneigung max. 25° 
 
0.1.3.2. Garagenvorplätze und -zufahrten bzw. Stellplätze sind wasserdurchlässig zu gestalten. 
 
 
0.1.4. GEBÄUDE 
 

Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.1.1. 
 

Dachform: Satteldach, Walmdach, Zeltdach, Flachdach 
Dachneigung: max. 25 
Dachdeckung: Zulässig sind nur Ziegel (Beton oder Ton), 

nichtspiegelndes Metall, bei Flachdach Dachbegrünung 
Wandhöhe: max. 4,5 m ab nat. Geländeoberkante 

 
 
0.1.5. ABSTANDSFLÄCHEN 
 
 Die Tiefe der Abstandsflächen richtet sich nach Art. 6 BayBO. 
 
 
0.2. Grünordnung 
 
0.2.1. Es sind ausschließlich standortgerechte heimische Laubgehölze aus der Liste der heimischen

Gehölzarten zu verwenden. 
 
0.2.2. Bäume der Wuchsklasse 2 
 Es sind gemäß Planzeichen 13.1.1. Bäume der Wuchsklasse 2 zu pflanzen und zu pflegen. Obstbäume

sind bevorzugt als Hochstamm zu verwenden. Bei Einhaltung der festgesetzten Anzahl sind
Abweichungen in der räumlichen Anordnung zulässig.  

 Vorgeschlagene Pflanzgröße: Hochstamm, 12-14 cm Stammumfang 
 
0.2.3. Bepflanzung und Pflege 
 Die Bepflanzung muß in der Vegetationsperiode nach der Fertigstellung erfolgen. Ausfall muss auf Ko-

sten der Eigentümer nachgepflanzt werden. 
 

A. WASSERWIRTSCHAFT 

Die Versickerungsfähigkeit der Grundfläche ist soweit wie möglich durch geeignete Maßnahmen (z.B.
Rasengittersteine, rasenverfugtes Pflaster auf untergeordneten Verkehrsflächen usw.) aufrecht zu
erhalten.  
Erforderlichenfalls sind Schutzvorkehrungen gegen Hang-, Schicht- und Grundwasser durch die
jeweiligen Eigentümer selbst zu treffen. 
Niederschlagswasser ist soweit wie möglich auf dem Grundstück zu versickern bzw. zu sammeln und
als Brauchwasser wiederzuverwerten. 
Mit aufsteigendem Grundwasser ist zu rechnen. 
 

B. DENKMALSCHUTZ 

Im Geltungsbereich ist kein Bodendenkmal bekannt. Dennoch ist nicht auszuschließen, daß sich im
Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden.  
Auf Art. 8 DSchG wird hingewiesen. 
 
Art. 8 DSchG 
Auffinden von Bodendenkmälern 
1) 1 Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 2 Zur Anzeige verpflichtet
sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 3 Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen.
4 Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines
Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten
befreit. 
(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 

C. EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHEN 

Der Bedarf an Ausgleichsflächen wird extern nachgewiesen, genaue Angaben zu Lage und Maßnahmen
im Zuge des Verfahrens. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sind entsprechend dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“
zeitnah nach dem Eingriff umzusetzen. Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und
Landschaft … „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des
mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ Der
Eingriff liegt somit mit der tatsächlichen Umnutzung bzw. Umgestaltung der Fläche vor, also z.B. bei
Herstellung der Erschließung auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche.  
Die Flächen sind, soweit sie sich nicht im Eigentum der Gemeinde befinden, nach § 1090 BGB in Form
einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Freistaats Bayern dinglich zu sichern, die
Durchführung der Maßnahmen ist in Form einer Reallast gemäß §1105 BGB zu sichern. Alle Flächen
sind durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz,
Dienststelle Hof, Referat 56, Hans-Högn-Straße 12, 95030 Hof/Saale zu melden. 

 


